
Gemeinderat Gerach G-GR/03/2022 
 

 
Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates Gerach am 

24.03.2022 
 

 

Tagesordnung 

 

Öffentlicher Teil 
 
 1.  Kurzbericht des Bürgermeisters 
  
 2.  Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2022 
  
 3.  Gemeindliches Ortsrecht - Erlass einer "Satzung über die Lage, Größe, Beschaffenheit, Ausstattung, 

Unterhaltung und Ablösung von Kinderspielplätzen (Kinderspielplatzsatzung)" 
  
 4.  Gemeindliches Ortsrecht - Erlass einer "Satzung für die Festlegung der erforderlichen Anzahl von KFZ-

Stellplätzen, deren Ablösung und Gestaltung (Stellplatzsatzung)" 
  
 5.  3. Änderung des Flächennutzungsplanes; Auswertung der Beteiligungsverfahren gemäß §§ 3, 4 Abs. 2 

BauGB mit Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen, Feststellungsbeschluss 
  
 6.  2. Änderung des Bebauungsplanes "Am Reckendorfer Weg", Auswertung der Beteiligungsverfahren 

gemäß §§ 3, 4 Abs. 2 BauGB mit Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen, Satzungsbeschluss 
  
 7.  Antrag auf isolierte Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes (G 2022/2) zur Errichtung 

eines Gartenhauses auf dem Grundstück mit der Fl.Nr. 296/18 der Gemarkung Gerach, Sonnenleite 7 
  
 8.  Antrag auf isolierte Befreiung (G 2022/3) von den Festsetzungen des Bebauungsplanes zur Errichtung 

eines überdachten Stellplatzes auf dem Grundstück mit der Fl.Nr. 180/8 der Gemarkung Gerach, Dr.-
Wieland-Straße 25 

  
 9.  Dorferneuerung Gerach; Beschluss über Vereinbarung zur Erstellung öffentlicher Anlagen unter 

Kostenbeteiligung der Gemeinde mit der Teilnehmergemeinschaft Gerach 
  
 10.  Genehmigung der Annahme von Zuwendungen für kommunale/gemeinnützige Zwecke für das Jahr 2021 
  
 11.  Sonstiges - Anfragen gemäß § 29 GeschO 
  
 11.1.  Förderung über Regionalbudget 
  
 11.2.  Waldtag im Kindergarten 
  
 11.3.  Beschallungsanlage für den Friedhof 
  
 11.4.  Wasseranschluss am Friedhof 
  
 11.5.  Treppenanlage am Kirchberg 
  
 
 
Um 18:30 Uhr eröffnete Erster Bürgermeister Sascha Günther die Sitzung des des Gemeinderates Gerach. 
Zu der Sitzung wurde form- und fristgerecht mit Schreiben vom  17. März 2022 geladen. Mit der Sitzungsladung 
und der Tagesordnung bestand Einverständnis. Gegen die Niederschrift der Sitzung des Gemeinderates vom 24. 
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Februar 2022 wurde vorgebracht, dass offensichtlich eine falsche Fassung hochgeladen wurde, da die 
Niederschrift nicht vollständig sei. Der Vorsitzende sagte eine Klärung zu, die Niederschrift soll dann in einer der 
kommenden Sitzungen genehmigt werden.  
 
 

Öffentlicher Teil 
 

 1. Kurzbericht des Bürgermeisters 

  

In seinem Kurzbericht informierte der Erste Bürgermeister über folgende Ereignisse: 
 

 Am 25.02.2022 fand eine Sitzung der Baunach Allianz statt. 
 Am 26.02.2022 fand die Faschingsrundfahrt mit der Feuerwehr statt. Ich selbst konnte leider nicht 

mitfahren, ich denke aber es war für die Einwohner eine gut angenommene Aktion. 
 Am 04.03.2022 wurde der alte Kindergarten für Ukraine Flüchtlinge umgebaut. Hier gilt mein Dank allen 

ehrenamtlichen Helfern. Danke an die Firma Gröger für den Einbau der Dusche im Wert von über 
3000€. 

 Am 16.03.2022 fand eine Sitzung wegen Glasfaserausbaus in Baunach statt. 
 Am 17.03.2022 ist der neue Wackelsteg und das Klettergerüst für den Spielplatz angeliefert worden und 

wird in den nächsten Tagen vom Bauhof aufgebaut. 
 Am 20.03.2022 war die Auszählung der Pfarrgemeinderatswahl statt. Allen Mitgliedern der neuen 

Wahlperiode wünsche ich allzeit eine glückliche Hand 
 
 
Der Erste Bürgermeister gab die nichtöffentlich gefassten Beschlüsse der letzten Sitzung wie folgt bekannt:  
 

 Es wurden einige Hochwasserschutzmaßnahmen beschlossen, die in Zukunft eine Überflutung des 
Altdorfes verhindern sollen. Die Maßnahmen sollen so schnell wie möglich umgesetzt werden                                                                                                                                                                                  

 Es wurde ein Antrag der Feuerwehr für die Anschaffung eines Stromerzeugers zur Notstromversorgung 
der Wasserversorgung zugestimmt. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 6.309,38 €.                                                                                                                                                                                                       

 Es wurde eine Teilfläche mit 238 m² der Fl.Nr. 296/22 in der Sonnenleite der Gemarkung Gerach für 
21.898,38 € verkauft. 

 
 

 2. Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2022 

  

Die Mitglieder des Gemeinderates erhielten mit der Sitzungsladung den Vorbericht zum Haushaltsplan 2022, den 
Haushaltsplan samt Anlagen und Bestandteilen. 
Die Kämmerin stellte die versendeten Unterlagen ausführlich vor und stand für Fragen zur Verfügung.  
 
 
Beschluss: 8 : 0 
 
Der Gemeinderat Gerach beschließt die beigefügte Haushaltssatzung samt Bestandteilen und Anlagen 
für das Haushaltsjahr 2022, die Bestandteil dieses Beschlusses sind. 
 
Beschluss: 8 : 0 
 
Der dem Haushaltsplan beigefügte Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2025 wird vom Gemeinderat 
genehmigt. 
 
Beschluss: 8 : 0 
 
Der nach der Haushaltssatzung für 2022 vorgesehene Kassenkredit in Höhe von 380.000 Euro wird im 
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Bedarfsfalle je nach aktueller Zinslage bei der VR-Bank Forchheim eG und der Sparkasse Bamberg 
aufgenommen. 
 
 
 
 
 

 3. Gemeindliches Ortsrecht - Erlass einer "Satzung über die Lage, Größe, Beschaffenheit, 
Ausstattung, Unterhaltung und Ablösung von Kinderspielplätzen (Kinderspielplatzsatzung)" 

  

Die Mitglieder des Gemeinderates hatten mit der Sitzungsladung folgenden Sachverhalt erhalten:  
 
„Die Bayerische Bauordnung sieht vor, dass bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als drei Wohneinheiten 
ein privater Kinderspielplatz errichtet werden muss. Das Gesetz legt aber nur fest, dass dieser „ausreichend 
groß“ sein muss. Eine konkrete Ausführung wird nicht vorgeschrieben.  
Jedoch haben die Gemeinden die Möglichkeit, eine Satzung über die Lage, Größe, Beschaffenheit, Ausstattung 
und Unterhaltung von Spielplätzen als örtliche Bauvorschrift zu erlassen. Ein weiterer Vorteil einer solchen 
Satzung liegt in der Prüfung der Vorgaben. Wohnhäuser werden in aller Regel im vereinfachten 
Genehmigungsverfahren geprüft. Im vereinfachten Genehmigungsverfahren werden die Vorgaben der BayBO 
aber nicht geprüft. Die Einhaltung der Vorgaben liegt somit in der alleinigen Verantwortung der Bauherren. 
Örtliche Bauvorschriften müssen dagegen vom Landratsamt geprüft werden und sind somit auch Voraussetzung 
für die Erteilung der Baugenehmigung. Es wird daher empfohlen, die beigefügte Satzung zu beschließen.“ 
 
Beschluss: 8 : 0 
 
Der Gemeinderat beschließt die im Entwurf vorliegende „Satzung über die Lage, Größe, Beschaffenheit, 
Ausstattung, Unterhaltung und Ablösung von Kinderspielplätzen (Kinderspielplatzsatzung)“. Der Entwurf 
wird dem Protokoll beigefügt. Erster Bürgermeister Sascha Günther wird mit der Ausfertigung und 
Bekanntmachung der Satzung beauftragt. 
 
 

 4. Gemeindliches Ortsrecht - Erlass einer "Satzung für die Festlegung der erforderlichen Anzahl von 
KFZ-Stellplätzen, deren Ablösung und Gestaltung (Stellplatzsatzung)" 

  

Folgender Sachverhalt wurde mit der Sitzungsladung versendet: 
 
„Die Bayerische Bauordnung sieht vor, dass bei der Errichtung von Gebäuden Stellplätze in ausreichender Zahl 
und Größe und in geeigneter Beschaffenheit herzustellen sind. Die Anzahl der notwendigen Stellplätze wird per 
Rechtsverordnung durch das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr festgelegt, sofern die Gemeinden 
keine örtlichen Bauvorschriften erlassen. 
Die Gemeinde Gerach hat hiervon bisher keinen Gebrauch gemacht. 
Ein weiterer Vorteil einer solchen Satzung liegt in der Prüfung der Vorgaben. Wohnhäuser werden in aller Regel 
im vereinfachten Genehmigungsverfahren geprüft. Im vereinfachten Genehmigungsverfahren werden die 
Vorgaben der BayBO aber nicht geprüft. Die Einhaltung der Vorgaben liegt somit in der alleinigen Verantwortung 
der Bauherren. Örtliche Bauvorschriften müssen dagegen vom Landratsamt geprüft werden und sind somit auch 
Voraussetzung für die Erteilung der Baugenehmigung. Es wird daher empfohlen, die beigefügte Satzung zu 
beschließen.“ 
 
Beschluss: 8 : 0 
 
Der Gemeinderat beschließt die im Entwurf vorliegende „Satzung für die Festlegung der erforderlichen 
Anzahl von KFZ-Stellplätzen, deren Ablösung und Gestaltung (Stellplatzsatzung)“. Der Entwurf wird dem 
Protokoll beigefügt. Erster Bürgermeister Sascha Günther wird mit der Ausfertigung und 
Bekanntmachung der Satzung beauftragt. 
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 5. 3. Änderung des Flächennutzungsplanes; Auswertung der Beteiligungsverfahren gemäß §§ 3, 4 
Abs. 2 BauGB mit Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen, Feststellungsbeschluss 

  

Aus verfahrenstechnischen Gründen muss der Tagesordnungspunkt vertagt werden.  
 
 

 6. 2. Änderung des Bebauungsplanes "Am Reckendorfer Weg", Auswertung der 
Beteiligungsverfahren gemäß §§ 3, 4 Abs. 2 BauGB mit Abwägung der eingegangenen 
Stellungnahmen, Satzungsbeschluss 

  

Die Mitglieder des Gemeinderates erhielten im Vorfeld der Sitzung folgenden Sachverhalt: 
 
„Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange für oben genannte 
Bauleitplanung am Verfahren beteiligt. Gleichzeitig erfolgte die Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB. 
 
Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) wurden um Stellungnahme gebeten: 
 

 Regierung von Oberfranken 
 Höhere Landesplanungsbehörde 
 Regionaler Planungsverband Oberfranken West 
 Landratsamt Bamberg - Bauleitplanung 
 Landratsamt Bamberg - Kreisbauamt 
 Landratsamt Bamberg - Wasserrecht 
 Landratsamt Bamberg - Untere Immissionsschutzbehörde 
 Landratsamt Bamberg - Untere Naturschutzbehörde 
 Landratsamt Bamberg - Abfallrecht  
 Landratsamt Bamberg - Untere Denkmalschutzbehörde 
 Landratsamt Bamberg - Gesundheitsamt 
 Landratsamt Bamberg - Kreisbrandrat 
 Herr Wolfgang Rössler - Kreisheimatpfleger 
 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 
 Wasserwirtschaftsamt Kronach 
 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 
 Staatliches Bauamt Bamberg - Fachbereich Straßenbau 
 Amt für ländliche Entwicklung Oberfranken 
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
 Bayerischer Bauernverband 
 Industrie- und Handelskammer 
 Handwerkskammer für Oberfranken 
 Bayernwerk Netz GmbH  
 Deutsche Telekom Technik GmbH 
 Bezirksbüro Netze Bamberg 
 Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
 PLEdoc GmbH 
 Regierung von Oberfranken 
 Fachberater Brand- und Katastrophenschutz 
 Regierung von Mittelfranken – Luftamt Nordbayern 
 Regierung von Oberfranken - Bergamt Nordbayern 
 Bund Naturschutz Bayern 
 Landesbund für Vogelschutz 
 Pfarreiengemeinschaft St. Christopherus 
 Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde 
 Kreisjugendring 
 Markt Rentweinsdorf über VG Ebern 
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Öffentlichkeit 
 
Zu den Unterlagen wurden keine Äußerungen oder Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift vorgelegt 
oder vorgebracht. 
 
Beschluss: 8 : 0 
 
Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass von Seiten der Öffentlichkeit keine Stellungnahmen 
eingegangen sind. 
 
Behörden und TÖB ohne Rückmeldung 
 
Von folgenden Börden und TÖB sind keine Stellungnahmen eingegangen: 
 

 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 
 Wasserwirtschaftsamt Kronach 
 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 
 Amt für ländliche Entwicklung Oberfranken 
 Handwerkskammer für Oberfranken 
 Deutsche Telekom Technik GmbH 
 Regierung von Mittelfranken – Luftamt Nordbayern 
 Landesbund für Vogelschutz 
 Pfarreiengemeinschaft St. Christopherus 
 Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde 
 Kreisjugendring 
 Markt Rentweinsdorf 

 
Behörden und TÖB ohne Bedenken 
 
Folgende Behörden und TÖB haben der Planung zugestimmt bzw. keine Einwendungen erhoben: 
 

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bamberg 
 Staatliches Bauamt Bamberg 
 Regionaler Planungsverband Main-Rhön 
 Regierung von Oberfranken – Höhere Landesplanungsbehörde 
 Regierung von Oberfranken – Bergamt Nordbayern 
 Bayerischer Bauernverband 
 Industrie- und Handelskammer für Oberfranken 
 Vodafone Kabel Deutschland GmbH 

 
 
Beschluss: 8 : 0 
 
Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass von den vorstehenden Behörden und TÖB keine 
Stellungnahmen bzw. Einwände eingegangen sind. 
 
 
Kreisheimatpfleger Wolfgang Rösler 
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Beschluss: 8 : 0 
 
Um dem § 55 WHG und dem § 1a BauGB zu entsprechen und eine nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung unter Berücksichtigung des Natur- und Wasserhaushaltes zu gewährleisten, sind 
Flachdächer und Pultdächer als zulässige Dachformen in der 2. Änderung des Bebauungsplans „Am 
Reckendorfer Weg“ aufgenommen. Dies mit dem Hintergrund der Möglichkeit zur Dachbegrünung, um 
das anfallende Niederschlagswasser ggf. über Verdunstung im natürlichen Wasserkreislauf zu erhalten 
und das vorhandene Kanalnetz hydraulisch zu entlasten. Außerhalb des Geltungsbereiches der 2. 
Änderung des Bebauungsplans bleiben die Festsetzungen der 1. Änderung des Bebauungsplans in der 
rechtskräftigen Fassung vom 26.07.2018 bestehen, sodass im unmittelbaren Umfeld durch diese 
Festsetzungen ebenfalls Pult- und Flachdächer zulässig sind. 
Der Gemeinderat vertritt die Auffassung, dass somit die Zulässigkeit von Pult- und Flachdächern erhalten 
bleiben soll. 
 
 
Regierung von Oberfranken – Brand- und Katastrophenschutz 
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Stellungnahme der Regierung vom 17.01.2018: 
 

 
 
Abwägung dazu vom 22.02.2018: 
 
Die Fahrbahnbreiten und die Krümmungsradien innerhalb des Umgriffs des Bebauungsplans  
lassen die Befahrung mit Feuerwehrfahrzeugen zu. Der Aufbau der Verkehrsflächen erfolgt im Rahmen der 
Fachplanung und wird nach RStO 12 vorgenommen, sodass die in den Richtlinien über Flächen für die 
Feuerwehr gestellten Anforderungen erfüllt werden. 
 

 
Abwägung dazu vom 22.02.2018: 
 
Dies kann im Rahmen der Bauleitplanung nicht festgesetzt werden. Es ist für die südöstliche Mischgebietsfläche 
zu berücksichtigen. Der Hinweis wird von Seiten der Gemeinde Gerach im Rahmen des Bauantrages 
weitergegeben. 
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Abwägung dazu vom 22.02.2018: 
 
Die Gemeinde Gerach wird im Zuge der Fachplanung die erforderliche Löschwasserbereitstellung prüfen. 
 

 
 
Abwägung dazu vom 22.02.2018: 
 
Die Gemeinde Gerach wird auf den örtlichen Kommandant und den Kreisbrandrat zugehen und die Einzelheiten 
wie angeführt abstimmen. 
 
Beschluss: 8 : 0 
 
Die Fragen des Brandschutzes wurden bereits bei der Aufstellung und 1. Änderung des 
Bebauungsplanes „Am Reckendorfer Weg“ berücksichtigt. Durch die 2. Änderung des Bebauungsplans 
mit Festsetzung eines WA-Gebietes anstelle des bisherigen MD-Gebietes tritt keine Verschärfung für den 
vorbereitenden Brandschutz ein. Durch die geänderte Festsetzung in ein WA-Gebiet erhöht sich die 
Schutzbedürftigkeit nicht, sodass die ausreichende Löschwasserversorgung gesichert ist. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Es wird auf den Abwägungsbeschluss der 
Gemeinderatssitzung vom 22.02.2018 zu der o.g. Stellungnahme vom 17.01.2018 verwiesen. 
 
 
Open Grid Europe GmbH 
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Beschluss: 8 : 0 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Bund Naturschutz in Bayern 
 

 
 
Beschluss: 8 : 0 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Gemäß Art. 7 Abs. 1 BayBO sind die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anlagen  
überbauten Flächen der bebauten Grundstücke wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und 
zu begrünen oder zu bepflanzen. Unter Punkt 8.2 der textlichen Festsetzungen der Grünordnung ist 
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bereits die Festsetzung mit aufgenommen, dass bei der Bebauung und Gestaltung von Freiflächen der 
Versieglungsgrad auf das unbedingt erforderliches Mindestmaß zu beschränken ist. 
Der Gemeinderat vertritt die Auffassung, dass eine verpflichtende Errichtung von Solar- oder 
Photovoltaikanlagen auf Dächern nicht in die 2. Änderung des Bebauungsplans „Am Reckendorfer Weg“ 
aufgenommen werden soll. 
Durch die Regelungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sind zudem weitere Vorschriften zur 
Einsparung und Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme und Kälteerzeugung in Gebäuden getroffen, 
sodass der Gemeinderat eine Festsetzungen dieser Art in der 2. Änderung des Bebauungsplans „Am 
Reckendorfer Weg“ als nicht erforderlich erachtet. Die allgemeine Zulässigkeit von Solar- und 
Photovoltaikanlagen ist jedoch eindeutig unter Punkt 5.4 der Festsetzungen geregelt. Der Gemeinderat 
vertritt die Auffassung, dass mit den Regelungen der Bayerischen Bauordnung, den Festsetzungen unter 
Punkt 5.4 der textlichen Festsetzungen sowie Punkt 8.2 der textlichen Festsetzung der Grünordnung den 
oben genannten Anforderungen ausreichend Rechnung getragen wird. Der Hinweis zum Anlegen von 
natur- und lebensfreundlichen Gärten wird von der Gemeinde an die Bauwerber weitergegeben. 
 
 
Bayernwerk Netz GmbH 
 

 
 
Stellungnahme vom 15.12.2021: 
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Abwägung dazu vom 27.01.2022: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Fachplanungen bzw. bei Umsetzung der 
Baumaßnahme berücksichtigt. 
 
Beschluss: 8 : 0 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es wird auf den Abwägungsbeschluss der 
Gemeinderatssitzung vom 27.01.2022 zu der o.g. Stellungnahme vom 15.12.2021 verwiesen. 
 
Kreisbrandrat Bernhard Ziegmann 
 

 
 
Beschluss: 8 : 0 
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Die öffentliche Wasserversorgung wurde im Rahmen der Fachplanungen zur Erschließung des 
Baugebietes untersucht. Im Rahmen der Erschließungsplanung zur Erweiterung des Baugebietes werden 
die vorliegenden Daten geprüft. 
 

 
 
Beschluss: 8 : 0 
 
Die Breite der Stichstraße erfüllt die Mindestanforderung von 3,0 m bzw. 3,50 m bei beidseitiger 
Begrenzung durch Mauern etc. gemäß Anlage zur Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr. Der Aufbau 
der Verkehrsflächen erfolgt im Rahmen der Fachplanung und wird nach RStO 12 vorgenommen, sodass 
die in den Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr gestellten Anforderungen erfüllt werden. 
 

 
 
Beschluss: 8 : 0 
 
Unter Punkt 8.4 der textlichen Festsetzung der Grünordnung ist lediglich festgesetzt, dass die 
erforderliche Anpflanzung eines mittelkronigen Laubbaums im Abstand von 2,0 m zur öffentlichen 
Verkehrsfläche anzulegen ist. Weitere Festsetzungen zu Pflanzmaßnahmen sind nicht getroffen und 
liegen in der Verantwortung der künftigen Bauwerber unter Berücksichtigung des Nachbarrechts. 
 

 
 
Beschluss: 8 : 0 
 
Der Gemeinderat vertritt die Auffassung, dass die Verpflichtung zu Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor 
nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung im Rahmen des § 5 Abs. 2 WHG eindeutig 
geregelt ist und ein weiterer Hinweis hierzu im Rahmen der 2. Änderung des Bebauungsplans nicht 
erforderlich ist. 
 
Folgende Formulierung wurde bereits unter Punkt 7.1 der textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans 
ergänzend zur Klarstellung aufgenommen: 
 
„7.1 Es wird keine konkrete Höhenfestsetzung getroffen. 
 Die Höheneinstellung ist durch die Festsetzung der höchstzulässigen Zahl der Vollgeschosse 
  bestimmt. 
 Ein Vollgeschoss wird mit einer maximalen Höhe von 3,0 m, gemessen von Oberkante 
 Rohfußboden bis Oberkante Rohfußboden des darüber liegenden Geschosses, bemessen. 
 Bei Überschreitung der Höhe von 8,0 m, gemessen von Oberkante Fensterbrüstung von zum 
 Anleitern bestimmten Fenstern senkrecht auf die Geländeoberkante, ist ein zweiter Rettungsweg 
 baulich sicherzustellen.“ 
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Der Gemeinderat vertritt die Auffassung, dass somit den o.g. Anmerkungen ausreichend Rechnung 
getragen wird. 
 
Landratsamt Bamberg 
 

 
 
Beschluss: 8 : 0 
 
Auf dem Betriebsgelände der Firma Gröger (Fl.Nr. 296/2) befindet sich im Süden ein Büro- und  
Ausstellungsgebäude, an das sich nordwestlich eine Lagerhalle anschließt. Emissionen entstehen durch  
Be- und Entladearbeiten. Darüber hinaus sind keine relevanten Emissionen zu erwarten. 
Die Be- und Entladung der Fahrzeuge erfolgt im Zeitraum von 7:00 Uhr bis 19:00 Uhr. In seltenen 
Ausnahmefällen kann auch eine Lieferung vor diesem Zeitraum erfolgen, dann werden die Fahrzeuge 
aber in der Halle be- und entladen. 
Die Immissionsrelevanten Bereiche im Norden des Firmengrundstücks haben den größten Abstand zum  
geplanten Wohngebiet (Fl.Nr. 296/22). Im unmittelbaren Umgriff des Firmengeländes befindet sich  
bereits vorhandene Wohnbebauung (Fl.Nrn. 296/4, 296/6 und 296/20). Das neue, allgemeine Wohngebiet 
(Fl.Nr. 296/22) rückt nicht näher an die Firma heran als die bereits vorhandene Bebauung. Für die Firma 
Gröger wurden keine speziellen Immissionsgrenzwerte festgesetzt. Ein ausreichender Schutz der 
Anwohner im neuen Wohngebiet ist somit gewährleistet, die Immissionssituation für die Firma Gröger 
verschlechtert sich durch die 2. Änderung des Bebauungsplanes ebenfalls nicht. 
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Stellungnahme des Fachbereichs Wasserrecht vom 17.12.2021: 
 

 
 
Abwägung dazu vom 27.01.2022: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Da es sich bei dem vorliegenden Bauleitplanverfahren um die Änderung eines bestehenden Bebauungsplans 
handelt und das Baugebiet bereits erschlossen ist, ist der Anschluss an die bereits bestehenden Ver- und 
Entsorgungsleitungen vorgesehen. Die Möglichkeiten der Entwässerung im Trennsystem wurden bereits bei der 
Erschließungsplanung ausgiebig untersucht und berücksichtigt, sodass ein Teilbereich des Baugebietes, auf dem 
es sowohl technisch als auch wirtschaftlich umsetzbar war, bereits im Trennsystem erschlossen ist. Aufgrund 
dieser vorhandenen Grundlage wird auch der Bereich der 2. Änderung des Bebauungsplans „Am Reckendorfer 
Weg“ an das bestehende Mischwassernetz angeschlossen. 
 

 
 
Abwägung dazu vom 27.01.2022: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Genehmigungsplanungen den Bauwerbern 
zur Information weitergegeben. 
 

 
 
Abwägung dazu vom 27.01.2022: 
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Unter Punkt 8.2 der textlichen Festsetzungen der Grünordnung sind bereits Festsetzungen zu 
versickerungsfördernden Maßnahmen aufgenommen. 
Der Gemeinderat vertritt die Auffassung, dass somit den Anforderungen der reduzierten Flächenversiegelung 
ausreichend Rechnung getragen wird. 
 

 
 
Abwägung dazu vom 27.01.2022: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
Abwägung dazu vom 27.01.2022: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Zur redaktionellen Klarstellung wird folgende Formulierung unter Punkt 5.4 der textlichen Festsetzungen 
ergänzend aufgenommen: 
 
„5.4 Dachdeckungsmaterial: Glänzende und spiegelnde Eindeckungen sind nicht zugelassen. 
 Die Anlage von Sonnenkollektoren oder Photovoltaikmodulen ist zulässig. 
 Unbeschichtete kupfer-, zink- und bleigedeckte Dachflächen sind nicht zugelassen.“ 
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Der Gemeinderat vertritt die Auffassung, dass somit den o.g. Anforderungen ausreichend Rechnung getragen 
wird. 
 

 
Abwägung dazu vom 27.01.2022: 
 
Das Plangebiet wird als allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt und damit wird keine Zulässigkeit von 
Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß Anlage 1 
zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) unterliegen. 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschluss: 8 : 0 
 
Es wird auf den Abwägungsbeschluss der Gemeinderatssitzung vom 27.01.2022 zur o.g. Stellungnahme  
vom 20.12.2021 verwiesen. Nach Satzungsbeschluss werden dem Landratsamt Bamberg die geforderten 
Unterlagen vorgelegt. 
 
 
Beschluss: 8 : 0 
 
Die eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 
BauGB wurden mit den vorgetragenen Abwägungspunkten beschlussmäßig behandelt und entsprechend 
bei der Ausarbeitung des Entwurfs der 2. Änderung des Bebauungsplans „Am Reckendorfer Weg“ in der 
Fassung vom 24.03.2022 berücksichtigt. 
 
Der Gemeinderat beschließt den Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplans „Am Reckendorfer Weg“ 
in der Fassung vom 24.03.2022 als Satzung und beauftragt die Verwaltung, den Satzungsbeschluss 
ortüblich bekannt zu machen. 
 
 

 7. Antrag auf isolierte Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes (G 2022/2) zur 
Errichtung eines Gartenhauses auf dem Grundstück mit der Fl.Nr. 296/18 der Gemarkung Gerach, 
Sonnenleite 7 

  

Folgender Sachverhalt wurde mit der Sitzungsladung versendet: 
 
„Die Antragsteller beabsichtigen die Errichtung eines Gartenhauses auf ihrem Grundstück mit der Fl.Nr. 296/18 
der Gemarkung Gerach, Sonnenleite 7.  
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Das Gartenhaus hat ein Volumen von 36,23 m³ und ist damit gemäß Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a) BayBO 
verfahrensfrei. Das Gartenhaus soll an der östlichen Grundstücksgrenze hinter der Garage errichtet werden. Das 
Gartenhaus hat eine Breite von knapp 6 m. Zusammen mit der bereits vorhandenen Garage (8,24 m) wird die 
maximale Grenzbebauung entlang einer Grenze von 9 m überschritten. Hierfür wird eine isolierte Abweichung 
von bauordnungsrechtlichen Vorschriften der Bayerischen Bauordnung erforderlich. Hierfür ist das Landratsamt 
Bamberg zuständig. Allerdings setzt der Bebauungsplan „Am Reckendorfer Weg – 1. Änderung“ fest, dass die 
Abstandsflächen der BayBO eingehalten werden müssen. Daher ist noch dazu eine isolierte Befreiung von den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes erforderlich.  
Diese Befreiung wurde bisher noch nicht erteilt. Sowohl die direkt angrenzenden Nachbarn als auch die 
westlichen Nachbarn haben dem Vorhaben durch Unterschrift zugestimmt.“ 
 
Beschluss: 7 : 1 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag auf isolierte Befreiung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes „Am Reckendorfer Weg – 1. Änderung“ zur Errichtung eines Gartenhauses auf dem 
Grundstück mit der Fl.Nr. 296/18 der Gemarkung Gerach, Sonnenleite 7, zu. Die isolierte Befreiung zur 
verpflichtenden Einhaltung der Abstandsflächen wird erteilt.  
Gegen die ebenfalls beantragte isolierte Abweichung von Art. 6 BayBO (Abstandsflächen) bestehen 
ebenfalls keine Bedenken.  
 
 

 8. Antrag auf isolierte Befreiung (G 2022/3) von den Festsetzungen des Bebauungsplanes zur 
Errichtung eines überdachten Stellplatzes auf dem Grundstück mit der Fl.Nr. 180/8 der 
Gemarkung Gerach, Dr.-Wieland-Straße 25 

  

Der Vorsitzende verlas den folgenden Sachverhalt, den die Mitglieder des Gemeinderates mit der Sitzungsladung 
erhalten hatten: 
 
„Die Antragsteller beabsichtigen die Errichtung eines überdachten Stellplatzes auf dem Grundstück mit der Fl.Nr. 
180/8 der Gemarkung Gerach, Dr.-Wieland-Straße 25. Der überdachte Stellplatz hat eine Grundfläche von 38,5 
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m², ist somit gemäß Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b) verfahrensfrei und kann ohne Baugenehmigung errichtet 
werden.  
 

 
 
Trotz Verfahrensfreiheit müssen alle öffentlich-rechtlichen Vorgaben eingehalten werden (Art. 55 Abs. 2 BayBO). 
Neben den Regelungen der Abstandsflächen ist dies der dort gültige Bebauungsplan „Brunnäcker II“. Da das 
Vorhaben nicht alle Festsetzungen des Bebauungsplanes einhält, wurden folgende Befreiungen beantragt: 
 
Überbaubare Grundstücksfläche 
Der überdachte Stellplatz soll im nordwestlichen Eck des Grundstücks errichtet werden. Die Baugrenzen sind in 
diesem Bebauungsplan recht eng gefasst. Das Gebäude soll daher außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche errichtet werden.  
 
Dacheindeckung 
Nebengebäude müssen laut Bebauungsplan mit Klebedächern oder Asbestzementplatten eingedeckt werden. 
Der überdachte Stellplatz soll mit einem Trapezblechdach eingedeckt werden.  
 
Beide Befreiungen wurden im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Brunnäcker II“ bereits erteilt. Da das 
Gebäude an beiden Seiten an ein gemeindliches Grundstück grenzt, waren Nachbarunterschriften nicht 
erforderlich.  
 
 
Beschluss: 8 : 0 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag auf isolierte Befreiung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes „Brunnäcker II“ zur Errichtung eines überdachten Stellplatzes auf dem Grundstück mit 
der Fl.Nr. 180/8 der Gemarkung Gerach, Dr.-Wieland-Straße 25, zu. Die isolierte Befreiung zur 
Überschreitung der Baugrenzen und zur abweichenden Ausführung der Dacheindeckung wird erteilt.  
 
 

 9. Dorferneuerung Gerach; Beschluss über Vereinbarung zur Erstellung öffentlicher Anlagen unter 
Kostenbeteiligung der Gemeinde mit der Teilnehmergemeinschaft Gerach 

  

Die Mitglieder des Gemeinderates erhielten folgenden Sachverhalt mit der Sitzungsladung: 
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„Mit Schreiben vom 16. Februar legte die Teilnehmergemeinschaft Gerach den Entwurf einer Vereinbarung über 
die Erstellung gemeinschaftlicher und öffentlicher Anlagen unter Kostenbeteiligung der Gemeinde vor. Die TG 
Gerach bittet darum, diesem Entwurf zuzustimmen.  
Insgesamt geht die TG Gerach für die Dorferneuerung von Kosten in Höhe von 1.948.000,00 € brutto aus. Die 
Kostenbeteiligung der Gemeinde Gerach beträgt 964.600,00 € brutto. Dies entspricht 45,00 %. Einzig die 
Maßnahme Nr. 423904 (nicht zuwendungsfähige Kosten wie z.B. Beleuchtung) in Höhe von geschätzt 
160.000,00 € brutto wird alleine von der Gemeinde getragen. Die Gemeinde verpflichtet sich in der Vereinbarung, 
die Kosten wie folgt auf die Haushaltsjahre aufzuteilen: 
 
2022: 30.000,00 € brutto 
2023: 800.000,00 € brutto 
2024: 134.600,00 € brutto 
 
Der betroffene Bereich ist dem beigefügten Lageplan zu entnehmen.“ 
 
Beschluss: 8 : 0 
 
Der Gemeinderat hat Kenntnis vom Inhalt des Entwurfs der Vereinbarung über die Erstellung 
gemeinschaftlicher und öffentlicher Anlagen unter Kostenbeteiligung der Gemeinde Gerach mit der TG 
Gerach. Der Gemeinderat stimmt dieser Vereinbarung vorbehaltlich der Zustimmung der 
Rechtsaufsichtsbehörde zum Haushaltsplan 2022 zu.  
 
 

 10. Genehmigung der Annahme von Zuwendungen für kommunale/gemeinnützige Zwecke für das 
Jahr 2021 

  

Der Erste Bürgermeister trug folgenden Sachverhalt vor, der mit der Sitzungsladung versendet worden war: 
 
„Entsprechend der Handlungsempfehlung für den Umgang mit Spenden, Schenkungen und ähnlichen 
Zuwendungen für kommunale/gemeinnützige Zwecke vom Bayerischen Staatsministerium des Innern 
gemeinsam erarbeitet mit dem Bayerischen Staatsministerium der Justiz und den kommunalen 
Spitzenverbänden in Bayern (Anlage zum IMS vom 27.10.2008) befindet der Gemeinderat über die Annahme von 
Zuwendungen. 
 
Die Handlungsempfehlung hat das Ziel, ein ausgewogenes Verfahren anzubieten, das einerseits die 
kommunalen Wahlbeamten so weit wie möglich vor dem Risiko eines Verdachts der Strafbarkeit wegen 
Vorteilsannahme (§ 331 StGB) schützt, andererseits den dadurch notwendigen zusätzlichen Verwaltungsaufwand 
so weit wie möglich in Grenzen hält und insbesondere die Spendenbereitschaft sowie das Spendenaufkommen 
nicht beeinträchtigt. 
 
Im Jahre 2021 hat die Gemeinde Gerach 6.525,29 € an Spenden eingenommen, die auch zweckgebunden 
verwendet wurden.“ 
 
Beschluss: 8 : 0 
 
Der Gemeinderat Gerach genehmigt die Annahme der Zuwendungen in Höhe von 6.525,29 € im Jahre 
2021. Die zweckgebundene Verwendung wird zugesichert. 
 
 

 11. Sonstiges - Anfragen gemäß § 29 GeschO 

  

 

 11.1. Förderung über Regionalbudget 
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Der Vorsitzende erläuterte, dass die beantragte Förderung zur Beschaffung von Tischen für die Laimbachtalhalle 
über das Regionalbudget von der Baunach-Allianz bewilligt wurde. Die Anschaffung kann nun gefördert werden.  
 
 

 11.2. Waldtag im Kindergarten 

  

Der Erste Bürgermeister berichtete, dass der geplante Waldtag für den Kindergarten wie ein normaler Ausflug 
gewertet werde. Es seien daher keine besonderen Investitionen erforderlich.  
 
Beschluss: 
 
 
 

 11.3. Beschallungsanlage für den Friedhof 

  

Die Beschallungsanlage für den Friedhof falle immer wieder aus und sei aktuell wieder defekt. Der Vorsitzende 
wird daher mit verschiedenen Firmen Kontakt aufnehmen, um die Kosten für eine fest installierte 
Beschallungsanlage in Erfahrung zu bringen.  
 
 

 11.4. Wasseranschluss am Friedhof 

  

Auf Nachfrage aus dem Gremium erklärte der Erste Bürgermeister, dass der Wasseranschluss am Friedhof noch 
nicht aufgedreht sei. Es sei in den Nächten noch zu kalt, ein Aufdrehen sei zu gefährlich. Im vergangenen Jahr 
sei der Anschluss aufgefroren, dies solle in diesem Jahr vermieden werden.  
 
 

 11.5. Treppenanlage am Kirchberg 

  

Der Zweite Bürgermeister berichtete über eine Sitzung der Teilnehmergemeinschaft Gerach. Die Sanierung der 
Treppenanlage könnte über die Dorferneuerung gefördert werden. Bei einer Durchführung in Eigenleistung 
könnten zumindest die Materialkosten gefördert werden.  
 
 
 
 
 
Der Vorsitzende: 
 
 
 
Günther 
Erster Bürgermeister 
 
 
 
 
 


